
 

 

Bestimmungen für Jugendliche und „Mitfischen“ 

 

Jugendliche ab dem vollendeten 12. Lebensjahr dürfen an den Gewässern des FVH die 

Fischerei in Übereinstimmung mit dem Salzburger Fischereigesetz selbstständig, d.h. ohne 

Begleitung eines volljährigen Erwachsenen ausüben, wenn: 

1. Der Jugendliche eine bestandene Fischerprüfung hat.  Er benötigt eine gültige 

Jahresfischereilizenz. Diese ist mit einem Lichtbildausweis und dem Nachweis der Bezahlung 

der Jahresfischereiumlage/Jahresfischerkarte bei der Ausübung der Fischerei mitzuführen. 

Die Jahresfischereiumlage/-fischerkarte kostet für Jugendliche bis zum vollendeten 18. 

Lebensjahr 13 Euro (Stand2025) und gilt jeweils für ein Kalenderjahr. 

2. Besitzt ein Jugendlicher ab dem vollendeten 12. Lebensjahr keine Jahresfischerkarte und hat 

er keine Fischerprüfung gemacht, kann er eine Tageskarte erwerben und muss dazu auch 

eine Tagesfischereiumlage in der Höhe von 10 Euro entrichten (Stand2025). Ebenso ist ein 

Lichtbildausweis mitzuführen. Der FVH gibt dazu an Jugendliche nur Tageskarten für die 

Dauer eines Angeltages aus. Tageslizenzen werden nur an den Ausgabestellen ausgegeben. 

Ausnahme Revier Untere Gamperlacke: Hier bietet der FVH Jugendlichen die Möglichkeit des 

Erwerbs einer „Ferienlizenz“, die vom Schulende bis Schulanfang gilt. Der Preis beträgt 100 Euro und 

berechtigt zum Fang von 20 Fischen. Der maximal erlaubte Tagesausfang beträgt vier Fische. 

Mitfischen: Der FVH erlaubt Jugendlichen bis zum vollendeten 13. Lebensjahr das „Mitfischen“. 

Mitfischen heißt, dass das Kind in Begleitung eines volljährigen Erwachsenen sein muss, der für das 

befischte Angelrevier eine gültige Jahreslizenz hat .Es gelten die Bestimmungen des jeweiligen 

Revieres. Das mitfischende Kind muss sich in der Nähe des begleitenden Erwachsenen befinden. 

 Nach dem Behalt des erlaubten Tagesausfangs ist die Fischerei vom mitfischenden Jugendlichen und 

dem begleitenden Erwachsenen unverzüglich einzustellen. Die behaltenen Fische sind in die Lizenz 

des Jahreskarteninhabers einzutragen. 


